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1. Allgemeines 

1.1 Alle Vereinbarungen und rechtserhebli-
chen Erklärungen der Vertragsparteien 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schrift-
form. 

1.2. Sollte sich eine Bestimmung dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen als 
ganz oder teilweise unwirksam erwei-
sen, so werden die Vertragsparteien 
diese Bestimmung durch eine neue, ih-
ren rechtlichen und wirtschaftlichen 
Folgen möglichst nahekommende Be-
stimmung ersetzen. Der Rest des Ver-
trages bleibt davon unberührt. 

1.3. Individuelle schriftliche Absprachen 
zwischen den Vertragsparteien (insbe-
sondere die Anwendung der Incoterms 
2010) bleiben vorbehalten. 

2.  Vertragsabschluss 

2.1 Verträge über einzelne Lieferungen 
oder Leistungen gelten als rechtsgültig 
abgeschlossen, sobald die Spühl AG 
die entsprechenden, vom Kunden ge-
gengezeichneten Auftragsbestätigun-
gen empfangen hat. 

2.2 Technische Unterlagen, wie Pläne, 
Zeichnungen, Beschreibungen, Abbil-
dungen, Betriebsanleitungen und der-
gleichen, sind nur verbindlich, sofern 
sie in der Auftragsbestätigung zum Ver-
tragsbestandteil erklärt werden. Die 
Spühl AG behält sich vor, jederzeit not-
wendig scheinende Änderungen an den 
technischen Unterlagen vornehmen zu 
können. 

3. Umfang der Lieferung 

3.1 Für den Umfang und die Ausführung 
einer Lieferung oder Leistung ist die 
Auftragsbestätigung massgebend. Ma-
terial oder Leistungen, die darin nicht 
aufgeführt sind, können dem Kunden  
zusätzlich in Rechnung gestellt werden.  

3.2 Die Spühl AG ist ermächtigt, Leistung 
und Material in Abweichung von der 
Auftragsbestätigung zu erbringen bzw. 
zu liefern, sofern dies zu einer Verbes-
serung der Gesamtleistung führt und 
keine Preiserhöhung zur Folge hat. 

4. Immaterialgüterrechte 

(a) Technische Unterlagen 

4.1 Die Rechte an den technischen Unter-
lagen (wie Pläne, Zeichnungen, Abbil-
dungen, Betriebsanleitungen etc.), ins-
besondere Urheberrechte und die 
Rechte an den in den technischen Un-
terlagen enthaltenen Konzepten, insbe-
sondere Patent- und Know-how Rechte, 
(z.B. die Veröffentlichungs-, Vervielfäl-
tigungs-, Bearbeitungs- und Verwer-
tungsrechte an den technischen Unter-
lagen und den darin enthaltenen Kon-
zepten), gehören der Spühl AG oder 
wurden an sie lizenziert. Diese Rechte 
umfassen, ohne Einschränkung, alle 
weltweit bestehenden oder noch ent-
stehenden Immaterialgüterrechte. 

4.2 Auf den Kunden gehen keine Rechte an 
den technischen Unterlagen bzw. den 

darin enthaltenen Konzepten über oder 
werden an ihn lizenziert, mit Ausnahme 
des Rechts auf Verwendung der techni-
schen Unterlagen und der darin ent-
haltenen Konzepte, soweit für die Erfül-
lung des Zwecks vorliegender Ver-
tragsbeziehung notwendig.  

4.3 Der Kunde wird die technischen Unter-
lagen nicht ohne vorgängige schriftliche 
Ermächtigung der Spühl AG ganz oder 
teilweise Dritten zugänglich machen 
oder ausserhalb des Zweckes dieser 
Vertragsbeziehung verwenden. 

(b) Software 

4.4 Die Spühl AG behält die Exklusivrechte 
an der Software, insbesondere und un-
eingeschränkt alle Urheberrechte, Pa-
tente und Markenrechte. Der Begriff 
Software beinhaltet Software im Ma-
schinencode und Quellcode, Software-
beschreibungen, Handbücher sowie 
damit zusammenhängende Unterlagen. 

4.5 Im Rahmen dieser „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen“ und der anderen 
zwischen den Parteien geltenden Ver-
tragsbedingungen gewährt die Spühl 
AG dem Kunden für dessen interne 
Geschäftszwecke ein nicht exklusives 
Recht, die unter dieser Vereinbarung 
zur Verfügung gestellte Software zu 
verwenden, jedoch nur zusammen mit 
den von der Spühl AG installierten oder 
eingebauten Anlagen und nur so lange 
der Kunde an diesen Anlagen berech-
tigt ist.  

4.6 Es ist dem Kunden ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der Spühl AG 
untersagt, die Software zu kopieren, 
oder deren Nachbau, Entschlüsselung 
oder Dekompilierung zu veranlassen, 
zu versuchen oder zu gestatten, oder 
die Software zu verändern, oder aus 
der Software abgeleitete Werke herzu-
stellen, ausgenommen er sei dazu kraft 
Gesetz ausdrücklich ermächtigt, um In-
teroperabilität zu erlangen, wobei er in 
letzterem Fall die Spühl AG  vorgängig 
darüber zu informieren hat. Der Kunde 
gewährt Dritten, ausgenommen seinen 
eigenen Angestellten, ohne vorgängi-
ges schriftliches Einverständnis der 
Spühl AG keinen Zugriff auf die Soft-
ware. 

(c) Abgeleitete Erzeugnisse 

4.7 Es ist dem Kunden ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der Spühl AG 
untersagt, auf der Basis der gelieferten  
Produkte abgeleitete Werke herzustel-
len oder herstellen zu lassen. 

4.8 Die Spühl AG hat das alleinige und 
exklusive Recht an Verbesserungen, 
Änderungen und Weiterentwicklungen 
der Produkte sowie der darin integrier-
ten Software, inklusive (ohne Ein-
schränkung) aller bestehenden oder in 
Zukunft entstehenden weltweiten Imma-
terialgüterrechte, auch wenn diese al-
lenfalls in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden entstanden sind. Durch vorlie-
gende Vereinbarung werden alle in Zu-
kunft allenfalls beim Kunden, seinen 

Angestellten oder anderen Hilfsperso-
nen entstehenden Rechte auf die Spühl 
AG übertragen. Der Kunde wird auf 
Aufforderung der Spühl AG hin alle 
notwendigen Schritte unternehmen, um 
einen solchen Übergang der Rechte zu 
erwirken. 

(d) Verletzung von Rechten Dritter 

4.9 Sollte ein Dritter behaupten oder be-
weisen, dass die Verwendung der tech-
nischen Unterlangen oder der darin 
enthaltenen Konzepte oder der Soft-
ware Rechte des Dritten verletze, teilt 
dies der Kunde der Spühl AG unverzüg-
lich mit und unterstützt die Spühl AG 
bei der Verteidigung gegen solche Be-
hauptungen. In jedem Fall der behaup-
teten Verletzung oder in jedem Fall, 
dass die Spühl AG glaubt, das Recht 
eines Dritten könnte verletzt worden 
sein, ist die Spühl AG berechtigt, nach 
ihrer Wahl, eine Alternativlösung (work-
around) zur Verfügung zu stellen oder 
für die technischen Unterlagen oder 
Software Ersatz zu liefern, welcher kei-
ne Rechte Dritter verletzt. Dem Kunden 
stehen in diesem Zusammenhang aus-
drücklich keine anderen Rechte oder 
Rechtsmittel zur Verfügung. 

4.10 Es liegt in der alleinigen Verantwortung 
des Käufers der vom Verkäufer geliefer-
ten Maschinen sicherzustellen, dass mit 
diesen keine Produkte hergestellt wer-
den, die Patente oder sonstige Schutz-
rechte Dritter verletzen. Der Verkäufer 
lehnt diesbezüglich jegliche Haftung ab. 

5. Vorschriften im Bestimmungsland 

 Die Lieferungen der Spühl AG erfolgen 
in Übereinstimmung mit den mass-
gebenden EU-Richtlinien betreffend 
CE-Kennzeichnung sowie den Vorga-
ben der OSHA. Sind bei der Ausfüh-
rung der Lieferung sowie beim Betrieb 
abweichende oder zusätzliche gesetzli-
che, behördliche und andere Vorschrif-
ten und Normen im Bestimmungsland 
zu beachten, hat der Kunde die Spühl 
AG spätestens mit der Bestellung dar-
auf aufmerksam zu machen. Zugleich 
hat der Kunde die Spühl AG auf Vor-
schriften und Normen bezüglich Krank-
heits- und Unfallverhütung am Ort des 
vorgesehenen Gebrauchs des Liefe-
rungsgegenstandes hinzuweisen. Un-
terlässt der Kunde diese Hinweise, 
kann er keinerlei Gewährleistungs- oder 
Schadenersatzansprüche geltend ma-
chen, welche sich auf die Verletzung 
der entsprechenden Normen stützen 
und hat die Spühl AG für allfällige dies-
bezügliche Ansprüche, die Dritte an ihn 
richten, schadlos zu halten. 

6. Preise 

6.1 Alle Preise der Spühl AG verstehen 
sich, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, netto, ab Werk, in Schweizer-
franken, exklusive Verpackung, Trans-
port, Versicherung, allfällige Steuern 
(insbesondere Mehrwertsteuer), Abga-
ben, Gebühren und Zölle sowie Mon-
tage, Installation und Inbetriebnahme.  
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6.2 Sämtliche allfälligen Nebenkosten wie 
z.B. für Transport, Versicherung, Aus-
fuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere 
Bewilligungen sowie Beurkundungen 
gehen zu Lasten des Kunden. 

6.3 Ebenso hat der Kunde alle Arten von 
Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle und 
dergleichen zu tragen, die im Zusam-
menhang mit dem Vertrag erhoben 
werden, oder sie gegen entsprechen-
den Nachweis der Spühl AG zurück-
zuerstatten, falls dieser hierfür leis-
tungspflichtig geworden ist.  

7. Zahlungsbedingungen 

7.1. Die Zahlungen sind vom Kunden am 
Domizil der Spühl AG ohne Abzug von 
Skonto, Spesen, Steuern und Ge-
bühren irgendwelcher Art zu leisten. 
Anderslautende Zahlungsbedingungen 
müssen speziell schriftlich vereinbart 
werden.  

7.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, 
ist der Preis in folgenden Teilzahlungen 
zu begleichen: 

- Ein Drittel als Anzahlung innerhalb 
eines Monats nach Vertragsab-
schluss, 

- der Restbetrag gegen unwiderrufli-
ches und bestätigtes Akkreditiv auf 
Sicht, zu eröffnen einen Monat vor 
Lieferung bei der UBS AG oder 
Crédit Suisse zu Gunsten von 
Spühl AG oder mit Bankzahlung vor 
Lieferung. 

 
7.3 Die Zahlungstermine sind auch ein-

zuhalten, wenn Transport, Ablieferung, 
Montage, Inbetriebsetzung oder Ab-
nahme der Lieferungen oder Leistun-
gen aus Gründen, welche die Spühl AG 
nicht zu vertreten hat, verzögert oder 
verunmöglicht werden oder wenn un-
wesentliche Teile fehlen oder sich 
Nachbesserungsarbeiten als notwendig 
erweisen, sofern der Gebrauch der Lie-
ferung aber dennoch möglich ist. 

7.4 Wenn die Anzahlung oder die bei Ver-
tragsabschluss zu stellenden Sicher-
heiten nicht vertragsgemäss geleistet 
werden, ist die Spühl AG berechtigt, am 
Vertrag festzuhalten oder sofort und 
ohne Ansetzen einer Nachfrist vom Ver-
trag zurückzutreten und in beiden Fäl-
len Schadenersatz zu verlangen. 

7.5 Ist der Kunde mit seinen Zahlungen aus 
irgendeinem Grund im Rückstand oder 
muss die Spühl AG aufgrund eines 
nach Vertragsabschluss eingetretenen 
Umstandes ernstlich befürchten, die 
Zahlungen des Kunden nicht vollständig 
oder rechtzeitig zu erhalten, ist die 
Spühl AG ohne Einschränkung ihrer 
gesetzlichen Rechte befugt, die weitere 
Ausführung des Vertrages auszusetzen 
und versandbereite Lieferungen oder 
vereinbarte Leistungen zurückzuhalten, 
und dies solange, bis neue Zahlungs- 
und Lieferbedingungen vereinbart sind 
und die Spühl AG genügende Sicher-
heiten erhalten hat. Kann eine solche 
Vereinbarung nicht innerhalb einer an-

gemessenen Frist getroffen werden 
oder erhält die Spühl AG keine genü-
genden Sicherheiten, ist sie berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und Scha-
denersatz zu verlangen. Zahlungsver-
zug bei Mietgegenständen berechtigt 
die Spühl AG zur sofortigen Ausser-
betriebsetzung und/oder zur Rückforde-
rung des Mietgegenstandes. Für die mit 
der Rücknahme verbundenen Kosten 
hat der Kunde aufzukommen. Die 
Spühl AG ist ermächtigt, die Anzahlung 
zur Sicherstellung des Schadenersat-
zes auf jeden Fall zu behalten. 

7.6 Hält der Kunde die vereinbarten Zah-
lungstermine nicht ein, so hat er ohne 
Mahnung vom Zeitpunkt der vereinbar-
ten Fälligkeit an einen Zins zu entrich-
ten, der sich nach den am Domizil des 
Kunden üblichen Zinsverhältnissen rich-
tet, aber mindestens 4 % über dem je-
weiligen Diskontsatz der Schweizeri-
schen Nationalbank liegt. Der Ersatz 
weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Die Spühl AG bleibt Eigentümerin ihrer 
gesamten Lieferungen. Bei Verkäufen 
gilt dies bis sie die Zahlungen gemäss 
Vertrag vollständig erhalten hat, ausge-
nommen dass die Spühl AG jederzeit 
die alleinige Berechtigung an den tech-
nischen Unterlagen und den darin ent-
haltenen Konzepten sowie an der dem 
Kunden unter dieser Vereinbarung zur 
Verfügung gestellten Software behält, 
an welchen dem Kunden nur ein limi-
tiertes Benutzungsrecht gemäss Ziffer 4 
der vorliegenden Bestimmungen einge-
räumt wird. 

8.2 Der Kunde ist verpflichtet, bei Mas-
nahmen, die zum Schutze des Eigen-
tums der Spühl AG erforderlich sind, 
mitzuwirken; insbesondere ist die Spühl 
AG mit Abschluss des Vertrages er-
mächtigt, auf Kosten des Kunden die 
Eintragung oder Vermerkung des Ei-
gentumsvorbehaltes in öffentlichen Re-
gistern, Büchern oder dergleichen ge-
mäss den betreffenden Landesgeset-
zen vorzunehmen und alle diesbezügli-
chen Formalitäten zu erfüllen. Der Kun-
de gibt dazu auf Anfrage hin umgehend 
die nötige Unterstützung. 

9. Lieferfrist 

9.1  Die Lieferfrist beginnt mit dem Erhalt 
der vom Kunden unterschriebenen Auf-
tragsbestätigung, bzw. sobald die An-
zahlung gemäss Ziff. 7.2. geleistet und 
allfällige technische Details geklärt wur-
den. 

9.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die 
Erfüllung der Vertragspflichten des 
Kunden voraus. Die Lieferfrist verlän-
gert sich angemessen, 

- wenn die Angaben, die für die Aus-
führung der Bestellung benötigt 
werden, der Spühl AG nicht recht-
zeitig zugehen oder wenn diese 
durch den Kunden nachträglich ab-
geändert werden; 

- wenn Zahlungsfristen nicht einge-
halten werden, Akkreditive zu spät 
eröffnet werden oder erforderliche 
Importlizenzen nicht rechtzeitig bei 
der Spühl AG eintreffen; 

- wenn Hindernisse auftreten, die die 
Spühl AG trotz Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt nicht abwenden 
kann – ungeachtet, ob diese bei der 
Spühl AG, beim Kunden oder ei-
nem Dritten entstehen. Solche Hin-
dernisse sind insbesondere Vor-
kommnisse höherer Gewalt, sowie 
Arbeitskonflikte, verspätete oder 
fehlerhafte Zulieferung der benötig-
ten Rohmaterialien, Halb- oder Fer-
tigfabrikate, Unbrauchbarkeit von 
wichtigen Werkstücken, behördliche 
Massnahmen oder Unterlassungen 
sowie Naturereignisse. 

9.3  Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf der Liefergegen-
stand das Werk der Spühl AG verlas-
sen hat oder dem Kunden die Versand-
bereitschaft mitgeteilt worden ist. 

9.4 Wird die Lieferung auf Wunsch des 
Kunden oder aus sonstigen Gründen, 
welche die Spühl AG nicht zu vertreten 
hat, verzögert, so werden ihm die durch 
die Lagerung entstanden Kosten be-
rechnet, welche bei Lagerung im Werk 
der Spühl AG mindestens ½ % des 
Rechnungsbetrages pro Monat betra-
gen. Die Lagerung erfolgt auf Gefahr 
und Rechnung des Kunden. Auf Ver-
langen des Kunden versichert die Spühl 
AG den Liefergegenstand auf Kosten 
des Kunden. Die Spühl AG ist jedoch 
berechtigt, nach Ansetzung und unge-
nutztem Ablauf einer Frist, die der 
Spühl AG angemessen scheint, ander-
weitig über den Liefergegenstand zu 
verfügen. Die Spühl AG hat dann einen 
Anspruch auf einen Ersatz des ihr 
durch die Nichterfüllung des Kunden 
entstanden Schadens, welcher mindes-
tens der Höhe der Anzahlung ent-
spricht. 

10. Lieferverzug 

10.1 Der Kunde ist ausschliesslich berech-
tigt, für verspätete Lieferungen eine 
pauschalierte Verzugsentschädigung 
geltend zu machen, soweit eine Ver-
spätung nachweislich durch die Spühl 
AG verschuldet wurde und der Kunde 
einen Schaden als Folge dieser Ver-
spätung belegen kann. Wird dem Kun-
den ein Ersatz zur Verfügung gestellt, 
so fällt der Anspruch auf eine Verzugs-
entschädigung dahin.  

10.2 Die pauschalierte Verzugsentschädi-
gung beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung höchstens ½ %, insgesamt 
aber nicht mehr als 5 %, des auf den 
verspäteten Teil der Lieferung entfal-
lenden Vertragspreises. Die ersten vier 
Wochen der Verspätung geben keinen 
Anspruch auf eine Verzugsentschädi-
gung.  

10.3 Die Ansprüche des Kunden im Falle 
eines Lieferverzuges beschränken sich 
auf die pauschalierte Verzugsentschä-
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digung nach Ziff. 10.2. Alle anderen 
Ansprüche des Kunden gegenüber der 
Spühl AG im Zusammenhang mit sol-
chen Verzögerungen sind ausge-
schlossen, sofern nicht grobe Fahrläs-
sigkeit seitens der Spühl AG vorliegt.  

10.4 Die pauschalierte Verzugsentschädi-
gung wird 30 Tage nach der schriftli-
chen Geltendmachung durch den Kun-
den fällig, jedoch nicht bevor die Liefe-
rung abgeschlossen ist. 

11. Lieferung, Transport und Versiche-
rung 

11.1 Die Produkte werden von der Spühl AG 
auf Kosten des Kunden sorgfältig ver-
packt. 

11.2 Besondere Wünsche betreffend Ver-
sand und Versicherung sind der Spühl 
AG rechtzeitig bekanntzugeben. Der 
Transport erfolgt auf Rechnung und Ge-
fahr des Kunden. Beschwerden im Zu-
sammenhang mit dem Transport sind 
vom Kunden bei Erhalt der Lieferung 
oder der Frachtdokumente unverzüglich 
an den letzten Frachtführer zu richten. 

11.3 Die Versicherung gegen Schäden 
irgendwelcher Art obliegt dem Kunden. 
Auch wenn sie von der Spühl AG abge-
schlossen wird, geht sie zu Lasten des 
Kunden.  

12. Übergang von Nutzen und Gefahr 

12.1 Nutzen und Gefahr gehen spätestens 
mit Abgang der Lieferung ab Werk auf 
den Kunden über. Dies gilt auch, wenn 
die Spühl AG die Installation der Pro-
dukte in den Räumlichkeiten des Kun-
den vornimmt. 

12.2 Wird der Versand auf Begehren des 
Kunden oder aus sonstigen Gründen, 
die die Spühl AG nicht zu vertreten hat, 
verzögert, geht die Gefahr im ursprüng-
lich für die Ablieferung ab Werk vorge-
sehenen Zeitpunkt auf den Kunden 
über. 

13. Prüfung und Abnahme der Lieferung 
und Leistungen 

13.1 Der Kunde hat die Lieferung innert 
angemessener Frist zu prüfen und der 
Spühl AG allfällige Mängel innert 10 Ar-
beitstagen nach Anlieferung/Installation 
schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt 
er dies, so gelten die Lieferungen und 
Leistungen als genehmigt. 

13.2 Die Abnahmeprüfung erfolgt beim 
Kunden nach den folgenden Grundsät-
zen: 

- über die Abnahme wird ein Proto-
koll erstellt, das vom Kunden und 
von der Spühl AG oder von ihren 
Vertretern zu unterzeichnen ist. 
Darin wird festgehalten, dass die 
Abnahme erfolgt ist oder dass sie 
nur unter Vorbehalt erfolgt oder 
dass der Kunde die Annahme ver-
weigert. In den beiden letzteren Fäl-
len sind die geltend gemachten 
Mängel einzeln in das Protokoll auf-
zunehmen. 

- Wegen geringfügiger Mängel, ins-
besondere solcher, die die Funkti-
onstüchtigkeit der Lieferungen oder 
Leistungen nicht wesentlich beein-
trächtigen, darf der Kunde die An-
nahme und die Unterzeichnung des 
Abnahmeprotokolls nicht verwei-
gern. Solche Mängel sind von der 
Spühl AG sobald als möglich zu 
beheben. 

13.3 Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt, 
wenn die Abnahmeprüfung aus Grün-
den, welche die Spühl AG nicht zu ver-
treten hat, am vorgesehenen Termin 
nicht durchgeführt werden kann oder 
wenn der Kunde die Annahme verwei-
gert, ohne dazu berechtigt zu sein. 

13.4 Der Kunde ist vor der Abnahme nicht 
zur Nutzung des Liefergegenstandes 
berechtigt. Anderenfalls gilt der Liefer-
gegenstand als von ihm abgenommen, 
sofern nicht das schriftliche Einver-
ständnis der Spühl AG zur vorzeitigen 
Nutzung vorliegt. Die Spühl AG ist dann 
nicht mehr zur Durchführung von Ab-
nahmeprüfungen verpflichtet. 

13.5 Erweist sich die Lieferung bei der Prü-
fung oder bei der Abnahme als nicht 
vertragsgemäss, so hat die Spühl AG 
den Mangel gemäss Ziff. 14 zu behe-
ben, und der Kunde hat ihm hierzu die 
Gelegenheit zu geben. Nach der Män-
gelbehebung findet auf Begehren des 
Kunden oder der Spühl AG eine Ab-
nahmeprüfung gemäss Ziff.13.2 statt. 

13.6 Ausser die in Ziff. 14 ausdrücklich 
genannten hat der Kunde keinerlei An-
sprüche und Rechte wegen Mängeln ir-
gendwelcher Art an den Lieferungen 
oder Leistungen der Spühl AG.  

14. Gewährleistung und Haftung für 
Mängel 

14.1 Die Gewährleistungsdauer für neue 
Federkern-Maschinen von Spühl und 
Fides beträgt 36 Monate oder 10'000 
Betriebsstunden, je nachdem, welcher 
Fall zuerst eintritt. Für alle anderen 
Neu-Maschinen/Lieferungen beträgt die 
Gewährleistungsdauer 12 Monate. Sie 
beginnt mit dem Lieferdatum. Werden 
Versand, Abnahme oder Montage aus 
Gründen verzögert, welche die Spühl 
AG nicht zu vertreten hat, endet die Ge-
währleistungsfrist spätestens 36 re-
spektive 12 Monate nach Meldung der 
Versandbereitschaft. Die Gewährleis-
tung für neue, einzeln gelieferte Kom-
ponenten beträgt 12 Monate nach Ver-
sand, sofern es sich dabei nicht um 
Verschleiss- oder Verbrauchsteile han-
delt. 

14.2 Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, 
wenn der Kunde oder Dritte unsachge-
mäss Änderungen oder Reparaturen 
vornehmen oder wenn der Kunde, falls 
ein Mangel aufgetreten ist, nicht umge-
hend alle geeigneten Massnahmen zur 
Schadenminderung trifft und der Spühl 
AG Gelegenheit gibt, den Mangel zu 
beheben.  
Die Gewährleistung erlischt ebenfalls 
vorzeitig, wenn keine originalen Ersatz- 

oder Verschleissteile verwendet wer-
den, ohne dass dies mit der Spühl AG 
schriftlich vereinbart worden ist, oder 
wenn die vorgegebenen Unterhalts- und 
Pflege-Anweisungen durch den Kunden 
nicht eingehalten werden. Teile, Bau-
gruppen oder Maschinen, welche nach 
den Angaben des Kunden in dessen 
Auftrag und auf dessen Rechnung ge-
fertigt wurden, unterliegen keiner Ge-
währleistung. 

14.3 Der Kunde hat einen auftretenden 
Mangel unverzüglich und schriftlich ge-
genüber der Spühl AG zu rügen. Hat 
der Kunde den Mangel bei der Spühl 
AG gerügt und ist kein Mangel festzu-
stellen, für den die Spühl AG haftet, so 
hat der Kunde der Spühl AG die Kosten 
zu ersetzen, die der Spühl AG durch ei-
ne solche Rüge entstanden sind. 

14.4 Haftung für Mängel in Material, Kon-
struktion und Ausführung 

Die Spühl AG verpflichtet sich, auf 
schriftliche Aufforderung des Kunden 
alle Teile der Lieferungen der Spühl 
AG, die nachweisbar infolge schlechten 
Materials, fehlerhafter Konstruktion 
oder mangelhafter Ausführung bis zum 
Ablauf der Gewährleistungsfrist schad-
haft oder unbrauchbar werden, so rasch 
wie möglich nach ihrer Wahl auszubes-
sern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile 
werden Eigentum der Spühl AG, sofern 
sie überhaupt ins Eigentum des Kunden 
übergegangen waren. Die Spühl AG 
trägt die in ihrem Werk anfallenden 
Kosten der Nachbesserung. Ist die 
Nachbesserung nicht im Werk der 
Spühl AG möglich, werden die damit 
verbundenen Kosten (insbesondere 
auch Zölle und ähnliche Abgaben), so-
weit sie die üblichen Transport-, Perso-
nal-, Reise- und Aufenthaltskosten so-
wie die Kosten für den Ein- und Ausbau 
der defekten Teile übersteigen, vom 
Kunden getragen. 

14.5 Ausschluss von Wandlungs- bzw. 
Rücktrittsrechten und von Minderungs-
rechten 

Der Kunde hat lediglich Anspruch auf 
Beseitigung der Mängel, er hat insbe-
sondere kein Wandlungs- bzw. Rück-
trittsrecht und keine Minderungsrechte.  

14.6 Ausschluss von der Haftung für Mängel 

 Von der Gewährleistung und Haftung 
der Spühl AG ausgeschlossen sind 
Schäden, die nicht nachweisbar Folge 
schlechten Materials, fehlerhafter Kon-
struktion oder mangelhafter Ausführung 
sind, sondern die beispielsweise Folge 
natürlicher Abnutzung, Verwendung 
nicht originaler Ersatzteile, mangelhaf-
ter Wartung, Missachtung von Be-
triebsvorschriften, übermäßiger Bean-
spruchung, Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmittel, chemischer oder elektro-
lytischer Einflüsse, nicht von der Spühl 
AG ausgeführter Bau- oder Montagear-
beiten, oder Folge anderer Gründe 
sind, welche die Spühl AG nicht zu ver-
treten hat. 
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14.7 Vorbehältlich der Verantwortlichkeit der 
Spühl AG gemäss diesen Gewährleis-
tungsbestimmungen hat der Kunde bei 
Mietobjekten sämtliche während der 
Mietdauer auftretenden Mängel und De-
fekte auf eigene Kosten sachgemäss 
beheben zu lassen. 

14.8 DIE SPÜHL AG LEISTET KEINE WEI-
TERE ZUSICHERUNG UND GE-
WÄHRLEISTUNG, WEDER AUS-
DRÜCKLICH, IMPLIZIT ODER GE-
MÄSS NACHGIEBIGEM RECHT. DIES 
SCHLIESST, OHNE EINSCHRÄN-
KUNG, JEGLICHE IMPLIZITE GE-
WÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEI-
NEN MARKTFÄHIGKEIT ODER DER 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK, UND JEDE GEWÄHRLEIS-
TUNG EIN, DIE SICH AUS GE-
SCHÄFTSTÄTIGKEIT ODER GE-
SCHÄFTSPRAXIS ERGIBT, SOWEIT 
SIE NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN 
VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN 
ODER ZWINGEND GESETZLICH 
VORGESEHEN SIND. 

15. Ausschluss weiterer Haftungen der 
Spühl AG 

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und 
deren Rechtsfolgen sowie sämtliche 
Ansprüche des Kunden, gleichgültig auf 
welchen Rechtsgrund sie gestützt wer-
den, sind in diesen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (Ziff. 14 hiervor) 
abschliessend geregelt. Insbesondere 
sind alle nicht ausdrücklich genannten 
Ansprüche auf Schadenersatz, Minde-
rung, Aufhebung des Vertrags oder 
Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. 
In keinem Fall bestehen Ansprüche des 
Kunden auf Ersatz von Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, wie namentlich Schäden 
durch Produktionsausfall, Mehraufwand 
an Material oder Verschleissteilen, 
Schäden an auf den Maschinen bear-
beiteten Produkte, Nutzungs-Ausfälle, 
Verlust von Aufträgen, entgangener 
Gewinn sowie andere mittelbare oder 
unmittelbare Schäden. Dieser Haf-
tungsausschluss gilt nicht für rechtswid-
rige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit 
der Spühl AG, jedoch gilt er auch für 
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahr-
lässigkeit von Hilfspersonen. 

16. Schadloshaltung für Schadenersatz-
ansprüche Dritter  

16.1 Wird die Spühl AG von einem Dritten 
für Schäden zur Haftung herangezogen, 
so hat der Kunde die Spühl AG zu ent-
schädigen, zu verteidigen und schadlos 
zu halten. 

16.2 Macht ein Dritter Schadenersatzan-
sprüche gegen eine der Parteien gel-
tend, so hat diese Partei die andere 
Partei hiervon unverzüglich und schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. 

16.3 Die Parteien sind verpflichtet, sich auf 
Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfah-
ren, welche von Dritten zur Durchset-
zung von Schadenersatzansprüchen 
angestrengt wurden, insofern einzulas-
sen, als dies zur Abwehr solcher An-

sprüche notwendig ist. Die Parteien 
sind zur gegenseitigen Unterstützung in 
solchen Fällen verpflichtet.  

17. Anwendbares Recht und Gerichts-
stand 

17.1 Der Vertrag untersteht schweizeri-
schem Recht unter Ausschluss der 
Bestimmungen des schweizerischen 
internationalen Privatrechts und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über Verträge über den interna-
tionalen Warenkauf vom 11. April 
1980. 

17.2 Sämtliche Streitigkeiten und Verfah-
ren, die sich aus oder im Zusam-
menhang mit dem Vertrag ergeben, 
werden vom Handelsgericht am Sitz 
der Spühl AG beurteilt. 

Die Spühl AG ist jedoch auch be-
rechtigt, den Kunden an dessen Sitz 
zu belangen. 
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